
S t a d t  S c h m a l l e n b e r g  Vorlage Nr. VIII/709 
 
Datum:  20.03.2012 

 
Vorlage der Verwaltung für: Abstimmergebnis 

 Ja Nein Enth. 

Haupt- und Finanzausschuss    

Stadtvertretung    

 

X öffentliche Sitzung  nichtöffentliche Sitzung 

 
 Dezernat: 
 III  

Amt: 
Ordnungsamt 

Sachbearb.: 
Herr Dornseifer 

 
Beteiligte Ämter: Sichtvermerk: 

Ordnungsamt  

Finanzabteilung  

 
 
TOP: Außerplanmäßige Ausgabe Landtagswahl 
  
 Produktgruppe: 12.04 Statistik und Wahlen 
 
 
1. Beschlussvorschlag: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss schlägt der Stadtvertretung vor, den u. g. außerplanmäßi-
gen Ausgaben zuzustimmen. 
 
  
2. Auswirkungen auf den Haushalt: 
 
Aufwand/Auszahlung: Produkt: Verbuchung: 

Nr. 12 04 01 Konto: Jahr:  
16.500,00 € Text Statistik und Wahlen 

Ertrag/Einzahlung:  Maßnahme:  
 
 

001 
 

 

 
 

 Ergebnisplan 
 

 Finanzplan 

 
54210 
54320 
78320 

 
 
2012 

 Mittel stehen zur Verfügung Auswirkungen auf Folgejahre: 
 Mittel stehen nicht zur Verfügung  Ergebnisplan: Finanzplan: 
 Mittel stehen nur mit                      € 
zur Verfügung Abschreibung:   
Deckungsvorschlag: siehe Vorlage 
 
 Folgekosten:   

 
 
3. Sachverhalt und Begründung: 
 
Nachdem sich das Landesparlament am 14.03.2012 aufgelöst hat, muss der neue Landtag 
binnen 60 Tagen gewählt werden. Die Landtagswahl findet am Sonntag, 13.05.2012 statt. 
Aus Erfahrungswerten vorausgegangener Wahlen werden für die Durchführung der Wahl 

 

I II III 
 

gesehen: 
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Kosten in Höhe von ca. 16.500 Euro erwartet. Da für das laufende Jahr turnusmäßig keine 
Wahl vorgesehen war, sind diese Mittel im Haushaltsplan nicht veranschlagt worden. 
 
Haushaltsmäßig setzt sich der Gesamtbetrag unter dem Produkt 12 04 01 (Statistik und 
Wahlen) wie folgt zusammen: 
 
Konto 54210   Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit:  
 Erfrischungsgelder/Fahrtkosten Wahlvorstände 6.000,00 Euro  
 
Konto 54320 sonstige Geschäftsaufwendungen: 
 Büro- und sonst. Material 1.000,00 Euro 
 Wahlumschläge und Merkzettel Briefwahl 1.000,00 Euro 
 Merkblätter Wahlvorstände 500,00 Euro 
 Druck/Versand Wahlbenachrichtigungen und Wahlscheine 7.000,00 Euro 
 Summe 9.500,00 Euro 
 
 
Konto 78320/ 
                 001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der 
 Wertgrenze: 
 Ersatzbeschaffung Wahlurnen 1.000,00 Euro 
 
 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen sind nach § 83 Abs. 1 GO nur zulässig, wenn 
sie unabweisbar und ihre Deckung im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet sind. Die Un-
abweisbarkeit ist gegeben.  
Die außerplanmäßigen investiven Kosten für die Anschaffung von Wahlurnen in Höhe von 
1.000,00 Euro können durch Minderausgaben bei dem Produkt 57 01 02, Konto 78530/001 
gedeckt werden. Dem Aufwand von ca. 15.500 € steht zur Deckung eine Kostenerstattung 
des Landes in Höhe von erwartet 12.000 € gegenüber. Der verbleibende Restbetrag von ca. 
3.500 € kann aus allgemeinen Deckungsmitteln zur Verfügung gestellt werden.   


